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Verschwiegenheitserklärung 
Für die
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Hamburger Stadtentwässerung AöR
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Hamburger Wasserwerke GmbH

	Billhorner Deich 2, 
	

	20539 Hamburg
	

	
	- nachfolgend "HAMBURG WASSER" 


von
	Firmennamen
	

	Strasse
	

	      Ort
	

	
	- nachfolgend „Dienstleister


HAMBURG WASSER und der Dienstleister arbeiten zusammen im 
	Projekt/Auftrag
	[bookmark: Text14]     

	Vertrag vom 
	[bookmark: Text5]     


Zu diesem Zweck ist ein Informationsaustausch oder / und die Einsichtnahme in bestehende Unterlagen, Programme oder Daten erforderlich. Der Dienstleister verpflichtet sich gegenüber HAMBURG WASSER zur Verschwiegenheit gemäß den nachfolgenden Bestimmungen: 
Der Dienstleister verpflichtet sich, alle von HAMBURG WASSER erlangten oder zugänglich gemachten Vertraulichen Informationen, Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse sowie alle sonstigen vertraulichen Daten (dies beinhaltet auch personenbezogene Daten) ausschließlich im Rahmen des erlaubten Zwecks zu verwenden und sie streng vertraulich zu behandeln. Der Dienstleister wird diese Informationen und Daten dementsprechend mit der gleichen Sorgfalt wie eigene Geschäftsgeheimnisse behandeln, mindestens jedoch mit der verkehrsüblichen Sorgfalt. Bei personenbezogenen Daten sind die Datenschutzvorschriften (DS-GVO, BDSG und/oder HmbDSG) einzuhalten.FM Verschwiegenheitserklärung DL 0.6 Rev. 0 v. 06.2019

„Vertrauliche Informationen“ sind alle finanziellen, technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, die Geschäftstätigkeit, die Mitarbeiter oder die Geschäftsführung betreffenden oder sonstigen Informationen (einschließlich Daten, Aufzeichnungen und Know-how), welche sich auf HAMBURG WASSER oder ein mit ihm Verbundenes Unternehmen (einschließlich der Gesellschaft) beziehen und welche dem Dienstleister, dessen Organen, Mitarbeitern, Beratern oder sonstigen für ihn tätigen Dritten direkt oder indirekt von HAMBURG WASSER oder einem mit ihm Verbundenen Unternehmen (einschließlich der Gesellschaft) zugänglich gemacht werden oder diesen auf sonstige Weise zur Kenntnis gelangen. Ob und auf welchem Trägermedium die Informationen verkörpert sind, ist unerheblich; insbesondere sind auch mündliche Informationen umfasst. Dies gilt unabhängig davon, ob die Informationen bzw. Daten (auch personenbezogene Daten) schriftlich, mündlich, durch Augenschein, elektronisch oder auf sonstige Weise überlassen oder zugänglich gemacht wurden bzw. werden. 
Der Dienstleister verpflichtet sich, die ihr überlassenen und zugänglich gemachten Vertraulichen Informationen und Daten, insbesondere zu den künftigen Entwicklungsplanungen beim Kunden, Dritten weder direkt noch indirekt zugänglich zu machen.
Der Dienstleister wird die von HAMBURG WASSER zugänglich gemachten Informationen und Daten, zur Verfügung gestellte Software, Listen, Verfahrensbeschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Daten und Dokumentationen, sowie die in Folge des Verarbeitungsprozesses erlangten Daten, Unterlagen und Erkenntnisse nur im Rahmen des erlaubten Zwecks verwenden oder verarbeiten. Eine darüber hinaus gehende Verwendung, Vervielfältigung oder Überlassung an Dritte ist nicht gestattet.  Insbesondere wird der Dienstleister die Vertraulichen Informationen nicht nutzen, um sich im Wettbewerb einen geschäftlichen Vorteil gegenüber HAMBURG WASSER, einem mit ihm Verbundenen Unternehmen oder Dritten zu verschaffen. Das Eigentum sowie das Urheberrecht an den Vertraulichen Informationen und Daten verbleibt bei HAMBURG WASSER. 
Der Dienstleister sichert seine im Rahmen des erlaubten Zwecks eingesetzten technischen und nichttechnischen Geräte gegen unbefugten Gebrauch Dritter nach dem jeweils neuesten Stand.
Der Dienstleister verpflichtet sich, alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit in der o.a. Aufgabe über die erforderliche Verschwiegenheit zu informieren.
Der Dienstleister wird nach Aufforderung durch HAMBURG WASSER sämtliche Dokumente und sonstige Trägermedien nach Wahl des Dienstleisters zurückgeben, zerstören oder löschen, soweit sie Vertrauliche Informationen verkörpern, es sei denn, der Dienstleister ist gesetzlich oder aufgrund der Regelwerke einer Börse oder durch Anordnung eines zuständigen Gerichts oder einer zuständigen Behörde oder sonstigen Einrichtung zur Aufbewahrung verpflichtet. Vertrauliche Informationen, die in routinemäßig elektronisch abgespeicherten Dateien enthalten sind, müssen nicht gelöscht werden, soweit dies nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Der Dienstleister hat HAMBURG WASSER nach Aufforderung unter Angabe von Gründen schriftlich mitzuteilen, welche Vertraulichen Informationen zurückgegeben, zerstört oder gelöscht worden sind und welche nicht.
Die Verschwiegenheitspflicht beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung dieser Erklärung und gilt für die Dauer von fünf (5) Jahren. Die Verpflichtung über die Geheimhaltung gilt auch, wenn ein angestrebter Vertrag über eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt oder ein wirksamer Vertrag beendet ist. 
[bookmark: Text15]Für jeden einzelnen Verstoß des Dienstleisters gegen die Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der HAMBURG WASSER berechtigt, vom Dienstleister die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 25.000,00 Euro zu fordern. Die Grundsätze des Fortsetzungszusammenhangs sind ausgeschlossen. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des Anspruchs auf Unterlassung oder eines darüber hinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe wird auf einen möglichen Schadensersatz angerechnet.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.
Anzuwendendes Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Hamburg. 
[bookmark: Text12][bookmark: Text13]Ort, Datum
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